
ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2022/31997]

31. MÄRZ 2022 — Ministerieller Erlass zur Festlegung des Mindestplans für die Kontrollen und zur Zulassung
einer Zertifizierungsstelle für die Zertifizierung der Übereinstimmung der Erzeugnisse mit den Anforderungen
des Lastenheftes ″Ziegen-Heumilch - garantiert traditionelle Spezialität″

Der Minister für Landwirtschaft,

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Novem-
ber 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel;

Aufgrund der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und
Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz-
mittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009,
(EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des
Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr.
854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG,
89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses
92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen);

Aufgrund der Durchführungsverordnung (EU) 2019/487 der Kommission vom 19. März 2019 zur Eintragung eines
Namens in das Register der garantiert traditionellen Spezialitäten ″Ziegen-Heumilch″/″Goat’s Haymilk″/″Latte fieno
di capra″/″Lait de foin de chèvre″/″Leche de heno de cabra″ (g. t. S.);

Aufgrund der Durchführungsverordnung (EU) 2022/71 der Kommission vom 12. Januar 2022 zur Genehmigung
einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation eines im Register der garantiert traditionellen Spezialitäten
eingetragenen Namens (″Ziegen-Heumilch″/″Goat’s Haymilk″/″Latte fieno di capra″/″Lait de foin de chèvre″/″Leche
de heno de cabra″ (g. t. S.));

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Landwirtschaft, Artikel D.172 § 4;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 14. Juli 2016 über die europäischen Qualitätsregelungen
und die regionalen fakultativen Qualitätsangaben, Artikel 8 § 3 Ziffer 4 Buchstabe a) ii), Artikel 75 § 1 und Artikel 77
§ 5 Absatz 2;

In Erwägung des Antrags auf Zulassung als bescheinigende Stelle, der am 9. März 2021 von der V.o.E.
Milchkomitee beim Öffentlichen Dienst der Wallonie - Landwirtschaft, der Naturschätze und der Umwelt, Direktion
der Qualität und des Tierschutzes (DQBEA) eingereicht wurde;

In der Erwägung, dass die V.o.E. Milchkomitee den von der ″a.s.b.l. ProLaFoW″ und der DQBEA vorgeschlagenen
Tarif für die Zertifizierung am 15. Februar 2022 angenommen hat;

In Erwägung der am 7. März 2022 von der ″a.s.b.l. ProLaFoW″ erteilten Genehmigung des Mindestplans für die
Kontrollen für die Zertifizierung der Übereinstimmung der Erzeugnisse mit den Anforderungen des Lastenheftes
″Ziegen-Heumilch - garantiert traditionelle Spezialität″;

In Erwägung des Ministeriellen Erlass vom 3. April 2020 zur Festlegung eines Mindestplans für die Kontrollen und
zur Zulassung einer Zertifizierungsstelle für die Zertifizierung der Übereinstimmung der Erzeugnisse mit den
Anforderungen des Lastenhefts ″Heumilch – garantiert traditionelle Spezialität″

In Erwägung der engen Ähnlichkeit, die zwischen dem Lastenheft ″Heumilch - garantierte traditionelle
Spezialität″ und dem Lastenheft ″Ziegen-Heumilch - garantierte traditionelle Spezialität″ besteht;

In Erwägung der am 1. Februar 2022 erteilten Zustimmung von BELAC, die Tätigkeit der Zertifizierung der
Übereinstimmung von Erzeugnissen mit den Anforderungen des Lastenhefts ″Ziegen-Heumilch - garantiert
traditionelle Spezialität″ in den Geltungsbereich der Akkreditierung des Milchkomitees aufzunehmen, die auf der
Tätigkeit der Zertifizierung der Übereinstimmung von Erzeugnissen mit den Anforderungen des Lastenhefts
″Heumilch - garantiert traditionelle Spezialität″ beruht,

Beschließt:

Artikel 1 - Der Mindestkontrollplan, der in der Wallonie für die Zertifizierung von Milch anzuwenden ist, die
gemäß dem Lastenheft ″Ziegen-Heumilch - garantiert traditionelle Spezialität″ im Anhang der Durchführungsverord-
nung (2018/C 400/04) der Kommission vom 24. Oktober 2018 (1), geändert nach der Veröffentlichung (2021/C 396/15)
vom 30. September 2021 (2) eines Antrags auf Genehmigung einer nicht geringfügigen Änderung der genannten
Spezifikation, erzeugt wurde, ist in Anhang 1 des vorliegenden Erlasses aufgeführt.

Der in Absatz 1 erwähnte Mindestkontrollplan kann auf dem wallonischen Landwirtschaftsportal unter folgender
Adresse eingesehen werden: https://agriculture.wallonie.be/aop-igp-stg

Art. 2 - § 1. Die V.o.E. Milchkomitee mit Sitz in 4651 Battice, Route de Herve 104, wird als Zertifizierungsstelle
zugelassen, die für die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung des in Artikel 1 genannten Lastenhefts und
für die Zertifizierung der Konformität der so gewonnenen Milch zuständig ist.

§ 2. Die maximale Gebühr, die von den Erzeugern pro dreijährigem Zertifizierungszyklus an die Zertifizierungs-
stelle zu entrichten ist, beträgt 960,70 Euro.
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Bei mehr als drei von der Zertifizierungsstelle zertifizierten Erzeugern werden die in Paragraf 2 Absatz 1
genannten Gebühren für jeden zusätzlichen Erzeuger und bis zu 30 Erzeuger gemäß der Tabelle in Anhang 2 degressiv
gestaffelt.

Die Höhe der in Paragraf 2 Absätze 1 und 2 genannten Gebühren wird jedes Jahr am 31. Januar angepasst, um
Änderungen des Gesundheitsindexes zu berücksichtigen (Basisjahr 2013 = 100). Der neue am 31. Januar berücksichtigte
Index ist der arithmetische Durchschnitt der Indexe der 12 Monate des abgelaufenen Kalenderjahres. Der nach dieser
Berechnungsmethode bestimmte Referenzindex, der am Tag des Inkrafttretens dieses Erlasses zu berücksichtigen ist,
ist der Index für das Jahr 2021 (112,21).

Namur, den 31. März 2022

Der Minister für Landwirtschaft
W. BORSUS

Fußnoten

1 Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. Oktober 2018 über die Veröffentlichung eines Antrags auf
Eintragung eines Namens gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates im Amtsblatt der Europäischen Union — ″Ziegen-Heumilch″/″Goat’s Haymilk″/″Latte fieno di capra″/″Lait de
foin de chèvre″/″Leche de heno de cabra″ (g.t.S.) (2018/C 400/04) – Abl. C 400 vom 06.11.2018, S.7.

2 Veröffentlichung eines Antrags auf Genehmigung einer nicht geringfügigen Änderung der Produktspezifikation
gemäß Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (2021/C 396/15) – Abl. C 396 vom 30.09.2021, S. 22.
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